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Wir möchten alle Freunde, Gäste, aktuellen und 
ehemaligen Mitglieder und alle, die mit uns feiern wollen, 
zu unserem Jubiläumsfest in die Orangerie Bendeleben 

recht herzlich einladen. 
 

Mit einem kleinen Programm und gemütlichem 
Beisammensein mit Tanz und Musik am Samstag  

und einem bunten Programm am Sonntag  
wollen wir die vergangenen 50 Jahre  
gemeinsam Revue passieren lassen. 

 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt und der Eintritt ist frei! 

 

Wir freuen uns auf ein paar  
schöne gemeinsame Stunden mit euch allen! 

 
Euer WCC Rottleben / Bendeleben 

 
 
 

Wo?       in der Orangerie Bendeleben 
          Wann?   am 25. Juni 2022, 19 Uhr 
                   am 26. Juni 2022, 14 Uhr 

  

50 Jahre - Karneval im Wippertal 
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Wann?       Sonntag, 12.06.2022  
Einsetzen der Hähne: 8.30Uhr 
Beginn der Krähzeit: 9.00Uhr 

Keine Voranmeldung nötig 

 
              

 

 

Der RGZV Seega lädt zum 
diesjährigen Hähnekrähen in 
sein Vereinsheim ein. 
 

 

 

Wo: Vereinsheim 
Zur Arnsburg (ehemalige Jagdgaststätte) 

OT Seega, 99707 Kyffhäuserland 
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Ratssitzung des Gemeinderates der Gemeinde Kyffhäuserland vom 05.05.2022
Beschluss-Nr.: 01-21/2022:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen ein-
stimmig die Tagesordnung.

Beschluss-Nr.: 02-21/2022:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen mehr-
heitlich die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 03.03.2022.

Beschluss-Nr.: 03-21/2022:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen 
einstimmig über die Legitimierung der überzahlten Beträge 
(Jan.2015 bis Mai 2022) der gewährten Dienstaufwandsentschä-
digung für den hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten.

Anschrift
Gemeinde Kyffhäuserland
OT Bendeleben
Neuendorfstraße 3
99707 Kyffhäuserland

Sprech- und Öffnungszeiten der Verwaltung
Montag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr

Sprechzeiten Bau- und Ordnungsamt
Dienstag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeister
Dienstag 15.30 Uhr - 17.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Für Terminabsprachen außerhalb der Sprechzeiten, ist eine 
vorherige telefonische Rücksprache erforderlich.

Telefonnummern
Einwahl / Zentrale ............................................. 034671/660-0
Fax .................................................................. 034671/660-30
Email ..............................................  info@kyffhaeuserland.de
Internet ........................................... www.kyffhaeuser-land.de

 Vorwahl 034671
Hauptamt
Bürgermeister .............................................................. 660-10
Sekretariat ................................................................... 660-11
Kita-Koordinatorin ........................................................ 660-12
Personal, Kindereinrichtungen  ...............660-14 oder 660-15
Einwohnermeldeamt  ................................................... 660-25
Friedhofsverwaltung .................................................... 660-27

Finanzverwaltung
Liegenschaften, Mieten, Pachten ................................ 660-17
Steuer, Abgaben .......................................................... 660-18
Kämmerei ................................................660-24 oder 660-27
Kasse .......................................................660-28 oder 660-29

Bauverwaltung  .......................................................... 660-21
Ordnungsverwaltung ................................................ 660-19

Dorfkümmerer
Herr Becht ........................... 034671/660-31 (24h erreichbar)
......................................dorfkuemmerer@kyffhaeuserland.de

Außenstandort Burgstraße 4, OT Bendeleben
Schiedsstelle
Herr Bertuch ..............................................Tel: 03632/758387
......................................................bertuch-privat@t-online.de
Sprechzeit: am 2. + 4. Dienstag im Monat 16:30 - 18:00 Uhr

Kyffhäuserland-Bibliothek
Frau Ellmrich, Frau Heinrich ...sheinrich@kyffhaeuserland.de
Öffnungszeit: Dienstag 15:00 - 17:00 Uhr

Polizeiinspektion Kyffhäuser
Kontaktbereichsbeamtin PHM’in Timaeus  . 034671/55588
oder PI Sondershausen  ................................... 03632/6610
Sprechzeiten in der Gemeinde, Burgstr. 4

Dienstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
oder nach Absprache

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister

Badra Freitag..................... 19:00 bis 20:00 Uhr
Bendeleben Dienstag ................. 18:00 bis 19:00 Uhr
Göllingen Donnerstag ............. 17:00 bis 18:00 Uhr
Günserode Mittwoch ................. 17:00 bis 18:00 Uhr
Hachelbich Montag .................... 17:00 bis 18:00 Uhr
Rottleben Dienstag ................. 17:00 bis 18:00 Uhr
Seega Dienstag ................. 17:00 bis 18:00 Uhr
Steinthaleben Freitag..................... 17:00 bis 18:00 Uhr

Kindertagesstätten Kyffhäuserland
Kita „Regenbogen“, OT Badra .......................... 03632/59 930

Kita „Wipperfrösche“, OT Bendeleben ...........  034671/660 16

Kita „Zappelfrösche“, OT Göllingen ................ 034671/79 649

Kita „Abenteuerland“, OT Hachelbich ............ 03632/54 29 46

Kita „Kinderhaus“, OT Rottleben..................... 034671/79 292

Kita „Haus der kleinen Füße“, OT Steinthaleben ... 034671/62 
627

Notdienste
Polizei ............................................................................... 110
Feuerwehr/Notarzt ............................................................ 112
Rettungsleitstelle ........................................... 0 36 31/8 93 80

Ärztlicher Notdienst ................................................... 116 117
Tierärzte (über Rettungsleitstelle) ................. 0 36 31/8 93 80
Giftnotruf .......................................................... 0361/73 07 30

Erdgas ..........................................................  0800/68 61 177
Strom .......................................................... 0361/73 90 73 90

Sperrnotruf EC-Karte ................................................ 116 116

Dienst-, Sprech- und Öffnungszeiten sowie wichtige Rufnummern

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde

➤➤➤ Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite ➤➤➤
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Beschluss-Nr.: 04-21/2022:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen ein-
stimmig die Errichtung einer Tempo 30 Zone im Ortsteil Hachelbich 
(Innerortslage).

Beschluss-Nr.: 05-21/2022:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen ein-
stimmig die Aufstellung einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 3 
BauGB zum Planverfahren Nr. 01/2022 „Im See Flur 6-548/9“ im 
Ortsteil Badra.

Beschluss-Nr.: 06-21/2022:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen mehrheit-
lich das Planverfahren zur Aufstellung des sachlichen Teilflächennut-
zungsplanes der Gemeinde Kyffhäuserland gemäß § 5 (2b) BauGB zur 
Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Windenergieanlagen.

Beschluss-Nr.: 07-21/2022:
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates beschließen einstimmig 
die Ermächtigung des Bürgermeisters zum Abschluss eines Freiflächen-
mietvertrages für einen Funkmasten im OT Steinthaleben.

Hinweisbekanntmachung
Zweckvereinbarung der Gemeinde Kyffhäuserland und Stadt Bad 
Frankenhausen zur Übertragung der Aufgaben und Befugnisse des 
Standesamtes (Zweckvereinbarung Standesamt).
Die Gemeinde Kyffhäuserland und die Stadt Bad Frankenhausen 
haben eine Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben und 
Befugnisse des Standesamtes (Zweckvereinbarung Standesamt) 
geschlossen.
Das Landratsamt Kyffhäuserkreis als untere Rechtsaufsichtsbehör-
de hat die Zweckvereinbarung gemäß § 11 Abs. 2 i. V. m. § 46 Abs. 1 
Nr. 3 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit mit Bescheid vom 17.01.2022 genehmigt.
Die öffentliche Bekanntmachung und die Genehmigung des Landrat-
samtes Kyffhäuserkreis erfolgte im Amtsblatt des Kyffhäuserkreises 
Nr. 01/2022 vom 03.03.2022. Das Amtsblatt ist auf der Internetseite 
des Kyffhäuserkreises unter www.kyffhaeuser.de unter der Rubrik 
„Amtsblatt“ digital abrufbar.
Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 4 des Thüringer Gesetzes über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit weise ich auf die durch das Landratsamt 
Kyffhäuserkreis durchgeführte Veröffentlichung hin.

Kyffhäuserland, 26. April 2022
gez. Knut Hoffmann, Bürgermeister

Die Gemeindeverwaltung bleibt  
an folgenden Tagen geschlossen:

Freitag, 27.05.2022
Montag, 19.09.2022

Aus betrieblichen Gründen bleibt das Einwohnermeldeamt 
zusätzlich

am Dienstag, 07.06.2022 geschlossen.

Knut Hoffmann
Bürgermeister

HUNDEKOT - EIN ÄRGERNIS

Tragen Sie aktiv zur Vermeidung von  
Verunreinigungen durch Hundekot bei!

Der Hund ist der beste Freund des Menschen und ein treuer Be-
gleiter für Jung und Alt. Häufig ist dieser auch ein Spielgefährte für 
unsere Kinder.
Die meisten Menschen mögen aus diesen Gründen auch Hunde, 
jedoch die meisten von uns mögen nicht die Hinterlassenschaften 
von Hunden im öffentlichen Raum.
Hundehaufen sind nicht nur unschön anzusehen, sondern zudem 
unhygienisch. Leider begegnen wir in unserer Gemeinde immer 
wieder Hundehaltern, die mit ihrer Verantwortungslosigkeit dazu 
beitragen, dass wir Hundekot auf Gehwegen, Wiesen, Blumenra-
batten und anderen öffentlichen Plätzen vorfinden.
Die Hinterlassenschaften von Hunden sind kein Kavaliersdelikt, 
sondern eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt 
werden kann.

Dazu verweisen wir nochmals auf den § 12 Ordnungsbehördli-
che Verordnung vom 23.08.2018 der Gemeinde Kyffhäuserland:

§ 12
Tierhaltung

(1) Tiere dürfen nur so gehalten werden, dass die Allgemeinheit 
nicht gefährdet oder belästigt wird.

(2) Es ist untersagt, Hunde im innerörtlichen Bereich bis ein-
schließlich 100 Meter nach der letzten Wohnbebauung auf 
Straßen und in öffentlichen Anlagen unbeaufsichtigt umher-
laufen zu lassen, auf Kinderspielplätzen mitzuführen und in 
öffentlichen Brunnen, Teichen, Seen oder Planschbecken 
baden zu lassen.

(3) Innerhalb der Ortschaften bis einschließlich 100 Meter nach 
der letzten Wohnbebauung besteht Leinenpflicht. Auf Wegen 
von Grün- und Parkanlagen, in Spielstraßen, auf Märkten, 
bei Umzügen, Veranstaltungen und Festen und innerhalb der 
Ortsteile dürfen Hunde nur an der Leine geführt werden.

(4) Durch Kot von Haustieren dürfen Straßen und öffentliche 
Anlagen (bspw. Grün- und Parkanlagen) nicht verunreinigt 
werden. Halter oder mit der Führung oder Haltung von Tieren 
Beauftragte sind zur sofor tigen Beseitigung von Verunreini-
gungen verpflichtet. Die Straßenreinigungspflicht der Grund-
stücksanlieger wird dadurch nicht berührt.

(5) Das Füttern fremder oder frei lebender (herrenloser) Katzen 
ist verboten. Ausnahmen, insbesondere für die kontrollierte 
Fütterung frei lebender Katzen zur Populationskontrolle/-
reduzierung durch Einrichtungen des Tierschutzes, können 
zugelassen werden.

Unsere Gemeinde ist das Wohnzimmer aller Bürger, darum hel-
fen Sie bitte mit, dass dieses nicht durch verantwortungslose 
Hundehalter beschmutzt wird!

Maria Byrenheid
Ordnungsamt Gemeinde Kyffhäuserland

Gemeinde Kyffhäuserland

Neue Feldraine im Kyffhäuserland angelegt
Nahe der Ortschaften Bendeleben, Bad-
ra und Hachelbich wurden im April dieses 
Jahres drei neue Feldraine mit einer Ge-
samtgröße von 1,8 Hektar angelegt. Im 
Auftrag des Landschaftspflegeverbands 
Südharz/ Kyffhäuser e.V. mit Sitz in Sund-
hausen wurde hier in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Kyffhäuserland und 
den ortsansässigen Agrarbetrieben auf 
ehemaligen Wegeflurstücken Saatgut von 
regionalen Wildkräutern und Gräsern aus-
gebracht. Zuvor wurden die zukünftigen 
Blühflächen neu eingemessen und mit Ei-
chenpfosten markiert.

Früher prägten blühende, artenreiche Fel-
draine die Ackerränder und trugen so zu 
einem abwechslungsreichen Landschafts-
bild und attraktivem Lebensraum, u. a. für 
bestäubende Insekten bei. Mittlerweile 
sind solche Feldraine in Thüringen sehr 
selten geworden. Blütenreiche Rand-
streifen zwischen zwei Schlägen oder an 
Wegrändern sind entweder gar nicht mehr 
vorhanden, flächendeckend mit Gräsern 
bewachsen und nicht naturschutzfachlich 
gepflegt oder so schmal, dass sie durch 
Nährstoff- und Pestizideintrag aus den 
umliegenden Ackerflächen kaum noch Le-

bensraum für Schmetterlinge, Wildbienen 
und Schwebfliegen bieten. Auch für Reb-
hühner, Feldhasen und Co. reichen sie 
nicht mehr als Nahrungsquelle und Rück-
zugsraum aus.
Ziel des VIA Natura 2000 Bundespro-
jektes ist es neue Feldraine entlang von 
bestehenden Wegen oder zwischen zwei 
Ackerschlägen in den Agrarlandschaften 
dauerhaft anzulegen. Die Projektflächen 
werden auf Basis umfassender, flurstücks-
genauer Biotopverbundplanungen ausge-
wählt, um auch die Vernetzung zwischen 
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Natura 2000- und anderen Schutzgebie-
ten zu verbessern.
Projektleiter des VIA Natura 2000-Pro-
jektteiles des Landschaftspflegeverban-
des, Tobias Ehrhardt erklärt, dass es in 
den landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Ackerbauregionen besonders wichtig sei, 
bestehende Strukturen wie Wegränder, 
Hecken und Baumreihen zu erhalten und 
gleichzeitig neue Strukturen anzulegen. 
Feldraine sind dabei ein essenzieller Bau-
stein, um überlebenswichtige Nahrungs-, 
Rückzugs- und Fortpflanzungsräume in 
unserer Feldflur bereit zu stellen und den 
Biotopverbund zwischen bestehenden 
Schutzgebieten zu optimieren.
„Hervorheben möchte ich den Einsatz der 
Gemeinde Kyffhäuserland im Rahmen 
des Bundesprojektes, welche mit der Be-
reitstellung und langfristigen Sicherung 
der Projektflächen einen wesentlichen 
Beitrag zur Wiederherstellung einer struk-
turreichen Agrarlandschaft in der Regi-
on beiträgt. Ein besonderer Dank für die 
umfangreiche Unterstützung bei der An-
lage und der zukünftigen Pflege der neu 

entstandenen Feldraine gilt dem land-
wirtschaftlichen Betrieb des Gutes Ben-
deleben, dem landwirtschaftlichen Unter-
nehmen E.G. Sondershausen sowie der 
Kyffhäuser Landgut GmbH“, so Ehrhardt 
weiter.
Im Rahmen des bis 2026 laufenden Bun-
desprojektes stehen finanzielle Mittel für 
zertifiziertes Regio-Saatgut sowie für die 
Planung, Anlage und Pflege von mehr-
jährigen Feldrainen zur Verfügung. Der 
Landschaftspflegeverband Südharz/ Kyff-
häuser e.V. agiert hierbei als Projektko-
ordinator für die Landkreise Nordhausen 
und Kyffhäuserkreis. Interessierte Kom-
munen, Landbesitzer und Agrarbetriebe 
können Partner des Projektes werden und 
sich bei Interesse beim Verband melden.
Die Finanzierung des Verbundprojektes 
erfolgt im Bundesprogramm Biologische 
Vielfalt durch das Bundesamt für Natur-
schutz mit Mitteln des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz. Weiterhin 
beteiligen sich das Thüringer Ministerium 
für Umwelt, Energie und Naturschutz, die 

Stiftung Naturschutz Thüringen sowie die 
Natura 2000-Station Südharz/ Kyffhäuser.

Abbildung 1, Ansaat der Projektfläche 
östlich von Hachelbich

Osterhäschen - Osterhas‘
Am 13.04.2022 haben wir uns auf die Su-
che nach dem Osterhasen begeben. An-
gefangen im Garten des Kindergartens, 
doch dort war er nicht. Was nun? Wo kann 
er nur sein? Wo werden wir ihn finden? 
Fragen über Fragen, aber was wäre ein 
Kindergarten ohne Antworten, auf all die 
Fragen.
Also machten wir uns im Dorf auf die 
Suche nach ihm. Aber auch hier ist kein 
Osterhase zu finden. Weiter Richtung 
„Landfleischerei Bullin“ wurde es immer 
interessanter für uns Kinder. Tatsächlich, 
ein Körbchen zwischen den Blumen von 
Tante Sina! Wir sind auf dem richtigen 
Weg angekommen. Nun ist die Aufregung 
und Neugier nicht mehr zu stoppen. Alle 
Kinder sind auf dem Grundstück von der 
Landfleischerei unterwegs. Überall hört 
man freudiges Rufen: „Hier ist mein Körb-
chen“, „Ich habe auch eins gefunden!“ 
Vom Hof bis zur großen Weide hinter dem 
Hof, hat der Osterhase für jeden von uns 
ein Körbchen versteckt. Sei es auf der 
Bank, hinter der Hecke, am Stall, neben 
dem Traktor und sogar zwischen all den 

vielen Strohballen. Das ist natürlich eine 
aufregende Suche und dann gab es von 
Tante Sina noch für jeden eine Kleinigkeit 
zu naschen.
Danach war es Zeit für den Rückweg in 
den Kindergarten. Sehr glücklich und 
ziemlich müde sind wir angekommen und 
durften die Körbchen am Nachmittag mit 
nach Hause nehmen.
Wir möchten uns, auch im Namen unserer 
ErzieherInnen, bei Tante Sina und Onkel 

Roman für das Suchen auf dem Hof, die 
Süßigkeiten und für die immer offene Tür, 
für unseren wöchentlichen Einkauf, be-
danken. Auch hier gibt es jedes Mal Wie-
ner Würstchen für jeden von uns.

Eure „Zappelfüße“ & „Superhelden“ 
aus dem Kindergarten
„Haus der kleinen Füße“ 
Steinthaleben

Frühjahrsputz im Schlosspark Bendeleben
Am 30.04.2022 fand der alljährliche Frühjahrsputz im Schloss-
park in Bendeleben statt. Pünktlich um 8.30 Uhr begann der 
Frühjahrsputz bei schönstem Frühlingswetter an der Festbühne. 
Dem Aufruf des Ortsteilrates waren wieder meist altbekannte in-
teressierte Bürger von Bendeleben gefolgt. Um den Schlosspark 
nach dem BUGA-Jahr wieder herauszuputzen, gab es einige 
Aufgaben zu erledigen. So wurden die Wege und Grünflächen 
von herabgefallenen Ästen befreit, die Parkmauer von Wildwuchs 
und Unkraut befreit, damit die im letzten Jahr angepflanzten Ro-
sen ungestört wachsen können sowie der Springbrunnen gerei-
nigt und in Betrieb genommen.
Nach getaner Arbeit fand der Frühjahrsputz bei Bockwurst und 
Bier einen schönen Ausklang.
Ich möchte mich, auch im Namen des Ortsteilrats, bei allen Hel-
ferinnen und Helfern, die mit ihrem Einsatz und ihrer tatkräftigen 
Unterstützung zum Gelingen des Frühjahrsputzes beigetragen 
haben, rechtherzlich bedanken.
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Liebe VdK Mitglieder und Einwohner  
des schönen Kyffhäuserland

Mai. Ob kalte Sophie, Schafskälte oder 
die Eisheiligen: Bauernregeln zufolge 
gibt es zahlreiche frostige Wetterphä-
nomene im Frühjahr. Wir werden sehen 
wann und wie es kalt wird. Auch wenn 
uns die Klimaerwärmung erschreckt 

sind die alten Phänomene immer noch aktuell. Wenn man nicht 
damit rechnet kann es einen eiskalt erwischen.
Der Frühling lockt mit Sonnenstrahlen, aber Vorsicht!
Geregnet hat es ja mal und das Regenfass ist voll. Jetzt weiß 
ich nicht was ich Giesen soll. Ich war drauf und dran eine Blume 
auszupflanzen, aber eine Nachbarin hat mich gewarnt. Mit dem 
Pflanzen soll ich noch warten. Ob es kalt wird oder nicht weiß ich 
immer erst hinterher. Wenn es zu spät ist.
Unser erster VdK Nachmittag nach fast zwei Jahren ist auch sehr 
schön verlaufen. Einige Mitglieder die normal keine Versamm-
lung verpassen, sind aber leider aus gesundheitlichen Grün-
den ferngeblieben. Unsere fleißigen Bienchen haben alles sehr 
schön vorbereitet. Dankeschön.
Zur Weltpolitik kann man nichts mehr sagen. Da kann man nur 
noch mit Angst zusehen und das beste hoffen.
Das VdK Leben hat langsam sein Leben wieder aufgenommen. 
Seit langer Zeit haben wir uns getraut ein gemeinsames Kaffee-
trinken mit Erzählungen aus den vergangenen Jahren zu gestal-
ten. Unser Maskottchen, die Käte, konnte leider nicht teilnehmen. 
Auch andere Mitglieder konnten auf die kurze Zeit ihre Termine 
nicht verschieben und waren daher sehr betrübt.
Aber jetzt zu etwas anderem.

Die Geburtstage im Mai:
Blumenschein Kurt
Himpel Wolfgang
Nebel Heike
Paul Daniel
Sickel Sarah
Werner Iris
Euch allen wünsche ich und der VdK Bendeleben alles Gute 
zum Geburtstag und viel Gesundheit.
Spruch im Mai: „Wie kommt das Betreten-Verboten-Schild mitten 
in den Rasen?“
Und, wie immer an dieser Stelle, andere interessante Gedenk-
tage.
Mai:
1. Mai Tag der Arbeit
1. Mai Weltlachtag
3. Mai Welt-Asthma-Tag
3. Mai Welttag der Pressefreiheit
5. Mai Welthebammentag
5. Mai Europatag
6. Mai Anti-Diät-Tag
7. Mai Fischbrötchentag
8. Mai Tag der Opfer des Zweiten Weltkriegs
8. Mai Weltrotkreuztag
9. Mai Tag der verlorenen Socke
12. Mai Tag der Krankenpflege
13. Mai Cocktailtag
15. Mai Tag der Familie
18. Mai Museumstag
23. Mai Tag des Grundgesetzes
24. Mai Tag der Parks
25. Mai Welt-MS-Tag
25. Mai Tag des Handtuchs
27. Mai Welttag des Purzelbaums
29. Mai Tag der UN-Friedenssicherungskräfte
31. Mai Weltnichtrauchertag
Das ist nur ein Auszug und sind nicht aus meiner Feder ent-
sprungen.
Bitte bedenkt, liebe VdK Mitglieder und Einwohner des schönen 
Kyffhäuserland, geimpft heißt nicht unbesiegbar.

Dirk Schumann
VdK Bendeleben

Frühjahresputz in Hachelbich
Die Initiative Dorfgemeinschaft hatte am 30.4.2022 zum Frühjah-
resputz in Hachelbich aufgerufen.
Am vereinbarten Treff an der Bushaltestelle trafen sich die freiwil-
ligen Helfer, um an mehreren Strecken an der Umgehungsstraße 
und am Radweg Müll einzusammeln.
Von Unkraut überwucherte Pflanzkübel wurden zur Neubepflan-
zung vorbereitet.

Im Ergebnis musste festgestellt werden, dass über 200 leere Fla-
schen und mehrere Säcke Müll eingesammelt wurden.
Es ist schon ärgerlich, wenn Flaschen und Müll aus den Autos 
geworfen und einfach am Straßenrand entsorgt wird.
Im gesamten Dorf haben viele Hachelbicher vor ihren Grundstü-
cken den Frühling ausgerufen. Es wurden Grünflächen gemäht, 
Straßenränder gereinigt und Blumen gepflanzt.
Die Dorfgemeinschaft trifft sich jetzt wieder regelmäßig am ers-
ten Montag des Monates am Sportplatz, zu dem Treffen sind alle 
interessierten Gemeindemitglieder herzlich eingeladen sind.

Im Mai findet das Treffen am Dienstag nach Pfingstmontag statt.

Heike Dübner / Petra Hartung

Hachelbich, den 5.5.2022



Amtsblatt der Gemeinde Kyffhäuserland - 8 - Nr. 5/2022

Auszahlung der Jagdpacht Steinthaleben

Liebe Jagdgenossen

Die Auszahlung der Jagdpacht der Jagdgenossenschaft Steintha-
leben für die Jagdjahre 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 er-
folgt am:

Mittwoch, 01.06.2022
und am

Mittwoch, 15.06.2022
in der Zeit von

16:00 Uhr- 18:00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus

Bitte nehmen Sie einen der Termine wahr, da eine nachträgliche 
Auszahlung einen hohen Aufwand erfordert. Wer keinen der Aus-
zahlungstermine wahrnehmen kann, kann sich unter Terminver-
einbarung die Pacht im Laufe des Jagdjahres, dh. bis Ende März 
2023 beim Jagdvorsteher oder Kassenführer abholen. Mit einer 
Vollmacht kann auch ein Vertreter die Pacht abholen. Die Aus-
zahlung wird an Hand der aktuellen Katasterdaten vorgenom-
men wer seine Grundbücher im Erbfall nicht nachgetragen hat 
muss einen Erbschein oder einen aktuellen Grundbuchauszug 
vorlegen.

Der Vorstand

Weinfest in Flein
Nachdem zweimal coronabedingt das auch bei uns beliebte 
Weinfest in unserer Partnergemeinde Flein ausgefallen ist, will 
man in diesem Jahr einen Neubeginn wagen.
Geplant ist das Wochenende vom 02.07.-04.07.2022!
Wir würden dann wieder mit einem Bus fahren, Abfahrt in 
Steinthaleben am 02.07.2022 9.00 Uhr. Die Rückfahrt aus Flein 
ist am 05.07.2022 10.00 Uhr.

Interessierte - auch aus anderen Ortsteilen - melden sich bitte 
bis zum 03.06.2022 bei
Bernd Nawrodt
Kelbraer Straße 30
99707 Kyffhäuserland
OT Steinthaleben

Amtsblatt
Das nächste Amtsblatt erscheint am Freitag, dem 24. Juni 
2022. Beiträge von Vereinen sind bis zum 13. Juni einzurei-
chen unter: Gemeinde Kyffhäuserland, - Amtsblatt -, Neu-
endorfstraße 3, 99707 Kyffhäuserland (Fax: 660-30; E-Mail: 
amtsblatt@kyffhaeuserland.de; Internet: www.kyffhaeuser-
land.de).

Kyffhäuserkaserne
Standort Bad Frankenhausen

Schießwarnung Monat Juni 2022

1. Es ist verboten,
- den Standortübungsplatz unbefugt zu betreten,
- sich Munition und Munitionsteile widerrechtlich anzueig-

nen sowie
- Blindgänger zu berühren.
Es besteht Lebensgefahr!

2. Ausnahmegenehmigungen zum Betreten des StOÜbPl sind 
ausschließlich bei Fw StOAngel, Kyffhäuser-Kaserne, 06567 
Bad Frankenhausen, oder telefonisch unter Telefon-Nr.: 
034671/53 - 4025/4026 zu beantragen.

World of Lights - Naturwunder  
im Farbenrausch

Vom 1. bis zum 26. Juni 2022 präsentiert sich die Bar-
barossahöhle als Lichtkunstwerk

Die Dunkelheit ist ihre Leinwand - und sie geben ihr Farbe, ganz 
viel Farbe…
Wolfgang Flammersfeld und sein Team von WORLD OF LIGHTS 
sind geniale Meister der Lichtkunst - 2018 waren sie Preisträger 
des DARC AWARDS London und 2020 die Gewinner des GER-
MAN DESIGN AWRD.
Vom 1. bis zum 26. Juni 2022 werden sie - inzwischen bereits 
zum 10. Mal - das einzigartiges Naturwunder Barbarossahöh-
le in einen magischen Farbenrausch versetzen. Mit unzähligen 
Scheinwerfern, Projektoren, LEDs und eigens kreierten Lichtob-
jekten gestalten sie die 15.000 m² große Höhle zu einer riesigen 
natürlichen Kunstgalerie, so dass außergewöhnliche Lichtblicke 
garantiert sind.
Die bizarren Gipslappen hüllen sich ins Lichtgewand, Wege be-
kommen Muster, fantasievolle Skulpturen „sprießen“ aus dem 
Boden, es dreht und bewegt sich - die Naturhöhle gerät in einen 
unglaublichen Lichterrausch! Insbesondere Licht und Wasser 
sind spektakuläre Gegenspieler, so dass die Reflektionen in den 
kristallklaren Seen völlig neue Dimensionen eröffnen.
Man darf wirklich sehr gespannt sein, was für beeindruckende 
Lichtszenarien in diesem Jahr erschaffen werden, auf jeden Fall 
wird jedes davon seine eigene Geschichte zu erzählen.

Hinweise für den Besuch der Lichterwelten
- Die Lichterwelten finden vom 1. Juni bis 26. Juni 2022 täglich 

statt.
- Die Besichtigung ist möglich von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr.
- Der Einlass und der Ticketverkauf erfolgen kontinuierlich in 

der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr.
- Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es erhalten alle Ein-

lass.
- Die Lichterwelten besichtigt man ohne Führung.
- Der individuelle Durchgang dauert meist ca. 40 bis 60 Minu-

ten. Der Gast bestimmt das Tempo selbst.
- Es gelten die regulären Eintrittspreise. Fotografieren ist kos-

tenfrei möglich.

Weitere Infos auf www.hoehle.de

Bürgersprechstunde

zum geplanten Windpark in Günserode

Die Windpark Kyffhäuserland GmbH und Co. KG bietet zur 
frühzeitigen Erläuterung der Windparkpläne in der Gemarkung 
Günserode eine regelmäßige Bürgersprechstunde für alle Inte-
ressierten an.

Wann?
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat
von 16 bis 17 Uhr
und nach individueller Vereinbarung.

Wo?
Wippertalstraße 33
99707 Kyffhäuserland OT Günserode

Um telefonische Voranmeldung und Terminabsprache wird ge-
beten unter Tel. 0151 589 694 52.
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Härtebereiche
entsprechend Wasch- und Reinigungsmittelgesetz-WRMG § 9 
vom 17. Juli 2013

Bereich mmol/l °dH
Härtebereich 1 weich bis 1,5 0 - 8,4
Härtebereich 2 mittel 1,5 - 2,5 8,4 - 14
Härtebereich 3 hart über 2,5 über 14

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Kyffhäuser Abwas-
ser- und Trinkwasserverband (Tel.: 03466 329-0)

Bartels
Werkleiter

Finanzamt Sondershausen
Aktenzeichen: S 3355 - ALS - Hachelbich

Bekanntmachung

über die
Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung

infolge Nachschätzung
in der Gemarkung

Hachelbich

1. In der genannten Gemarkung hat eine Überprüfung der Bo-
denschätzung und eine Nachschätzung der landwirtschaft-
lich genutzten Flächen gemäß §11 des Bodenschätzungsge-
setzes stattgefunden.

2. Die dabei festgestellten Schätzungsergebnisse werden wie 
folgt offengelegt:

Offenlegungszeitraum: 24.05.2022 - 23.06.2022

Offenlegungsort: Finanzamt Sondershausen

Zimmer-Nummer: 422

Der Amtliche Landwirtschaftliche Sachverständige (ALS) 
ist in der Offenlegungsfrist von Montag bis Donnerstag zwi-
schen 8.00 Uhr und 15.30 Uhr anwesend und steht zu Aus-
künften zur Verfügung.

Außerhalb der Sprechstunden sind Terminvereinbarungen 
unter den Telefonnummern 03632/ 742- 422 möglich.

3. Wer die Sprechtage des ALS nicht wahrnimmt, kann zwar die 
Schätzungsergebnisse einsehen, muß aber damit rechnen, 
den ALS nicht anzutreffen. Eigentumsunterlagen, Grund-
stücksverzeichnisse, Zustellungsbescheide, usw. sind mitzu-
bringen.

4. Offengelegt werden die Schätzungskarten und Schätzungs-
bücher, in denen die Ergebnisse der Nachschätzung nie-
dergelegt sind. Die offengelegten Schätzungsergebnisse 
werden den Eigentümern der Grundstücke nicht besonders 
bekanntgegeben.

5. Gegen die bei der Nachschätzung festgestellten Schät-
zungsergebnisse steht den Eigentümern der betreffenden 
Grundstücke der Einspruch zu. Der Einspruch kann nach 
Beendigung der Offenlegung bis zum Ablauf des

22.07.2022

beim Finanzamt schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift 
erklärt werden. Mit dem Ablauf der Einspruchsfrist werden 
die offengelegten Schätzungsergebnisse unanfechtbar, so-
weit nicht Einspruch eingelegt worden ist.

Der Vorsteher des Finanzamtes

3. Vorsicht!
Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen Straßenver-
schmutzungen, unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind 
eine ständige Gefahr auf dem Standortübungsplatz.

4. Fundorte von Blindgängern sind zu kennzeichnen und Fw 
StOAngel zu melden.

5. Gesperrte Geländeteile sind durch
- Schranken und gesetzte rote Flaggen,
- Verbotsschilder und Absperrposten
gekennzeichnet und dürfen in keiner Weise betreten wer-
den.

Im Auftrag
Im Original gezeichnet
Ebert
Stabsfeldwebel und Fw StOAngel

Warnzeiten für den Standortübungsplatz Bad Fran-
kenhausen im Monat Juni 2022

Datum Zeit

09.06.22 07:00 - 17:00
13.06.22 07:00 - 17:00
14.06.22 07:00 - 17:00
15.06.22 07:00 - 17:00
16.06.22 07:00 - 17:00
20.06.22 07:00 - 17:00
22.06.22 07:00 - 17:00
23.06.22 07:00 - 17:00
29.06.22 07:00 - 17:00

Bekanntmachung

des Kyffhäuser Abwasser-  
und Trinkwasserverbandes (KAT)

Am 27.05.2022 ist in Havariefällen der Bereitschaftsdienst 
des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes unter 
der Tel. Nr. 0172 7985490 zu erreichen.

Kyffhäuser Abwasser- und
Trinkwasserverband
Bartels
Werkleiter

Informationen für unsere Anschlussnehmer
Gemäß Trinkwasserverordnung vom 03.01.2018 und dem 
Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) vom 17. Juli 2013 
veröffentlichen wir die dem Trinkwasser zugesetzten Stoffe und 
die Härtebereiche des gelieferten Trinkwassers.

Wasserhärten

für den Versorgungsbereich des KAT - Stand 12.04.2022

Ort GH in
°dH

GH in
mmol/l

Härtebereich
nach Wasch-

und Reinigungs-
mittelgesetz

Desinfektions-
mittel

Göllingen 24,7 4,41 3 NaOCl

Günserode 24,5 4,38 3 NaOCl

Rottleben 20,1 3,59 3 NaOCl

Seega 24,7 4,41 3 NaOCl

Steinthaleben 17,4 3,11 3 NaOCl

)* mehrere Einspeisungsquellen vorhanden
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Aktuelle Hinweise 
 für Blutspender

Die Blutspende Suhl sucht  
dringend Spendeheld:innen

Der Bestand an Blutkonserven in der 
Blutbank ist wieder einmal dramatisch 
niedrig. Die Vorräte lassen nur eine 
Minimalversorgung der Krankenhäu-
ser und Gesundheitseinrichtungen zu.

AKTUELLES BEZÜGLICH COVID-19:  
DIE 3G-Regel IST AUFGEHOBEN!

Aber bitte das Spendelokal NICHT betreten:
- wenn Fieber, Husten, andere Anzeichen einer Atem-

wegserkrankung vorliegen
- wenn innerhalb der letzten 4 Wochen am Corona-Virus 

erkrankt; d. h. Spendepause für mindestens 4 Wochen 
nach völliger Genesung

- wenn es in den letzten 2 Wochen einen gesicherten 
Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2- infizierten Person 
gegeben hat. Alle Personen, die vollständig geimpft 
sind und eine Booster-Impfung erhalten haben, die 
zweimal geimpft sind und eine Corona-Infektion durch-
gemacht haben oder innerhalb der letzten 3 Monate 
zweimal geimpft oder genesen sind dürfen Blut spen-
den.

Weiterhin gilt zur Blutspende die AHA-REGEL - AUCH 
IM SPENDELOKAL
Abstand halten # Hygiene beachten # medizinischer 
Mund-Nasen-Schutz

SARS-CoV-2-Antikörpertest auf das Corona-Virus Wer 
Blut spendet, kann auf Wunsch erfahren, ob sich Antikör-
per gegen das Corona-Virus im Blut gebildet haben. Bitte 
dazu die Spenderaufnahme informieren. Der Befund wird 
zirka eine Woche nach der Blutspende zugeschickt.

Jeder Tropfen zählt! Jeder Tropfen lohnt! Sonderak-
tion Plasma- und Thrombozytenspender*innen Spen-
dezentren Suhl, Erfurt, Ilmenau, Eisenach vom 01.04.-
31.08.2022

SOMMERAKTION 30.05.-31.08.2022 Täglich werden un-
ter allen teilnehmenden Spendern Strandtücher im XXL-
Format und Wunschgutscheine verlost.

Voraussetzungen für eine Blutspende Spenden kann 
jeder Erwachsene ohne relevante Vorerkrankungen. Das 
Spenderalter sollte zwischen 18 und 68 Jahren liegen. Die 
Zulassung von älteren Spendern (Empfehlung - nicht älter 
als 72 Jahre) oder Erstspendern über 60 Jahre (Empfeh-
lung - nicht älter als 65 Jahre) ist nach individueller ärztli-
cher Entscheidung und ausführlicher Anamneseerhebung 
möglich. Vollblutspende: Frauen dürfen 4 Mal, Männer 6 
Mal innerhalb von 12 Monaten Blut spenden, wobei ein 
Abstand von mindestens 8 Wochen zwischen zwei Spen-
den liegen muss. Plasmaspende: bis zu 60 Mal im Kalen-
derjahr. Bitte zur Spende gültigen Personalausweis oder 
Reisepass mitbringen.

Öffnungszeiten der Blut- und Plasmaspendezentren 
Suhl, Eisenach, Erfurt, Ilmenau sowie täglich aktuelle 
mobile Blutspendetermine unter www.blutspendesuhl.de 
oder Telefon 03681 373-0.

Katholische Gottesdienste und Veranstaltungen

in Sömmerda, Kölleda und Bad Frankenhausen vom 
27.05.-24.06.2022

Samstag 27.05.2022
15:00 Uhr Beichtgelegenheit in Sömmerda
18:00 Uhr Wortgottesfeier in Kölleda
Sonntag 28.05.2022
10:30 Uhr Hl. Messe in Sömmerda und Bad Frankenhausen
14:00 Uhr Ökumenischer Stadtgottesdienst in Heldrungen
17:00 Uhr Vesper in der Krypta des Klosterturmes in Göllingen
Samstag 04.06.2022
15:00 Uhr Beichtgelegenheit in Sömmerda
18:00 Uhr Hl. Messe in Kölleda
Pfingsten Sonntag 05.06.2022
10:30 Uhr Hl. Messe in Sömmerda und Bad Frankenhausen
Pfingst-Montag 06.06.2022
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Sömmerda
Samstag 11.06.2022
14:00 Uhr Trauung in Sömmerda
15:00 Uhr Beichtgelegenheit in Sömmerda
18:00 Uhr Wortgottesfeier in Kölleda
Sonntag 12.06.2022
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Stadtfest in Söm-

merda
10:30 Uhr Hl. Messe in Bad Frankenhausen
Samstag 18.06.2022
15:00 Uhr Beichtgelegenheit in Sömmerda
Sonntag 19.06.2022
10:00 Uhr Hl. Messe mit Fronleichnamsprozession in Sömmer-

da, anschl. Gemeindefest
Freitag 24.06.2022
18:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Johannestag in „St. 

Johannes“ Kölleda

Katholisches Pfarramt „St. Franziskus von Assisi“ Sömmerda,
Weißenseer Str. 44, 99610 Sömmerda
Pfarrer Rudolf Knopp

Tel.: (03634) 339 - 12
Mail: rudknopp@gmx.de

Kooperator Johannes Kienemund
Tel.: (0361) 6765 5257
Mail: kaplan.kienemund@gmail.com

Kooperator Jeevan Kumar Mayaluru
Tel.: (03634) 339 - 20

Büro Sömmerda
Tel. mit AB: (03634) 339 - 0
Fax: (03634) 339 - 22

E-Mail Pfarrei Sömmerda:
pfarramt-soemmerda@gmx.de

Homepage Pfarrei Sömmerda:
www.franziskus-pfarrei.de

Die Gemeinde Kyffhäuserland gratuliert
Bendeleben
am 25.05. Frau Gerda Riedel zum 85. Geburtstag
Göllingen
am 29.05. Herrn Gerd Kohlschmidt zum 70. Geburtstag
Günserode
am 15.06. Herrn Herbert Ludwig zum 70. Geburtstag
Hachelbich
am 20.05. Herrn Herbert Göllert zum 85. Geburtstag
Rottleben
am 10.06. Herrn Harald Urbach zum 70. Geburtstag
Seega
am 02.06. Frau Brigitte Koch zum 75. Geburtstag
Steinthaleben
am 22.06. Herrn Peter Blumenschein zum 80. Geburtstag
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